

		



Verpflichtungserklärung (Anhang 04)
Zu dem Vergabeverfahren Az.: BIÖG_RV2_09_26
Beachten Sie die Hinweise unter 2.9 der Bewerbungsbedingungen.
Welcher Fall liegt beim Einsatz des anderen Unternehmens vor? 
	|_|
	Es liegt ein Fall der Unterauftragsvergabe vor.

	|_|
	Es liegt ein Fall der Eignungsleihe vor.



Wichtige Hinweise zu den beiden Fällen: 
· Sollte ein Fall der Eignungsleihe (§ 34 UVgO) und Unterauftragsvergabe (§ 26 UVgO) vorliegen, so ist das Kreuz an beiden Stellen zu setzen und die Verpflichtungserklärung ist mit dem Angebot einzureichen.
· Sollte nur eine Eignungsleihe vorliegen (z.B. reiner Know-how-Transfer), so ist das Kreuz nur dort zu setzen und die Verpflichtungserklärung ist mit dem Angebot einzureichen.
· Sollte nur ein Fall der Unterauftragsvergabe vorliegen, so ist das Kreuz nur dort zu setzen und die Verpflichtungserklärung kann mit dem Angebot eingereicht werden. 
Verpflichtungserklärung 
	Name des Bieters




	Name des sich verpflichtenden Unternehmens



Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns verbindlich, unbedingt und unwiderruflich, im Falle der Auftragsvergabe an den oben genannten Bewerber/Bieter bzw. Bewerber- / Bewerbergemeinschaft diesem / dieser mit den Fähigkeiten (Mittel/Kapazitäten) bzw. Know-how meines/unseres Unternehmens für den / die Leistungsbereich(e) 
	(Teil-) Leistung und erforderliche Mittel





uneingeschränkt und vollumfänglich zur Verfügung zu stehen.
	|_|
	Der Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch:

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber der BZgA, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.


[bookmark: _Ref518574586]Erklärung zu den Ausschlussgründen gem. §31 Abs. 1 UVgO i.V.m. §§ 123-124 GWB, § 19 Abs. 1 MiLoG § 21 AentG, § 21 SchwarzArbG, § 98c AufenthG, § 22 LkSG und Interessenkonflikte
Die zwingenden Ausschlussgründe der §§ 123-124 GWB sowie die Maßnahmen zur Selbstreinigung gem. § 125 GWB können unter den folgenden Quellen nachgelesen werden:

· https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__123.html 
· https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__124.html
· https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__125.html

Die Ausschlussgründe des § 19 Abs. 1 MiLoG können unter folgender Quelle nachgelesen werden: https://www.gesetze-im-internet.de/milog/__19.html

Die Ausschlussgründe des § 21 AentG können unter folgender Quelle nachgewiesen werden: https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__21.html. 

Die Ausschlussgründe des § 21 SchwarzArbG können unter folgender Quelle nachgewiesen werden: https://www.gesetze-im-internet.de/schwarzarbg_2004/__21.html. 

Die Ausschlussgründe des § 98c AufenthG können unter folgender Quelle nachgewiesen werden: https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__98c.html

Die Ausschlussgründe des § 22 LkSG können unter folgender Quelle nachgewiesen werden: https://www.gesetze-im-internet.de/lksg/__22.html. 


Eine Erklärung über das Vorliegen der in Bezug genommenen Ausschlussgründen oder zum Vorliegen eines Interessenkonflikts ist nur dann als Anlage einzureichen, wenn für den Nachunternehmer Ausschlussgründe oder Interessenkonflikte vorliegen (Hierzu kann der Unternehmerbogen verwendet werden). 



______________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift und Firmenstempel

Eine eingescannte Kopie der original unterschriebenen Erklärung als pdf reicht aus. 



